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L  ,  ,
eigentlich wollten wir die AOK Nordwest für ihr Pilot-
projekt „AOK-PatientenQuittung“ loben. Mit diesem 

neuen Service möchte die Kasse die Frage beantworten, was 
ein Arztbesuch eigentlich gekostet hat. Die Versicherten kön-
nen sich registrieren lassen und dann über das Internetportal 
der AOK Nordwest ihre Behandlungskosten einsehen, so die 
vollmundige Ankündigung. Wenn dieser Service tatsächlich 
halten kann, was er verspricht, dann wäre das ein überaus lo-
benswerter Schritt in Richtung Transparenz in der ansonsten 
doch sehr undurchsichtigen Kassenwelt. Aber, wie soll das 
gehen?

Abrechnungsgrundlage ambulanter ärztlicher Leistungen in 
der GKV ist der EBM. Er arbeitet mit Pauschalierungen, Men-
genbegrenzungen und Preisabstaffelungen. Auf dieser Basis 
kann es keine transparente Darstellung der Behandlungskos-
ten geben. Deshalb haben wir nachgefragt. Die Pressestelle des 
AOK Bundesverbandes verwies uns an den Pressesprecher der 
AOK Nordwest. Der Pressesprecher der AOK Nordwest verwies 
uns an eine Projektmitarbeiterin. Diese Mitarbeiterin konnte 
uns immerhin erklären, dass der Versicherte mitnichten Echt-
werte zu sehen bekomme. Der angekündigte Rückruf des Pro-
jektleiters hingegen blieb bis zum Redaktionsschluss aus.

Die AOK-PatientenQuittung ist, das konnten wir in Erfah-
rung bringen, nichts anderes als eine Aufstellung von Durch-
schnittswerten – notgedrungen eine Quittung „salvo errore et 
omissione“. Damit ist niemandem gedient. Transparenz kann 
allein eine systematische Umstellung auf eine Einzelleistungs-
vergütung bringen. Die notwendige Gebührenordnung dafür 
ist die GOÄ, die Gebührenordnung für Ärzte. Wir als PVS er-
stellen seit Jahrzehnten auf dieser Grundlage klare, nachvoll-
ziehbare Rechnungen. Unser Angebot an die AOK: Wir bieten 
Ihnen unsere Unterstützung an, damit Sie Ihren Versicherten 
gegenüber Wort halten können.

Ihr Jochen-Michael Schäfer w

Salvo errore et omissione
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